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Tier- und Naturschutzverbände fordern: 
 

Wildtierhandel und -haltung strenger regeln 
 

Deutschland ist innerhalb der EU der mit Abstand größte Importeur und Absatzmarkt für lebende Wildtie-
re: Fast 30% aller EU-Reptilien-Importe gehen nach Deutschland, 2003-2012 waren dies im Durchschnitt 
586.433 lebende Reptilien pro Jahr1, 2012 wurden allein am Frankfurter Flughafen über 700.000 Reptilien zur 
Einfuhr in die EU abgefertigt2. Hinzu kommen zahlreiche Zierfische (EU ist weltweit größter Importeur)3, Am-
phibien und exotische Kleinsäuger. 

Bei einem erheblichen Teil der legal importierten Wildtiere handelt es sich um Naturentnahmen4.   

Mit dem Wildtierhandel einher gehen meist hohe Mortalitätsraten über den gesamten Prozess vom Fang bis 
zum Endkunden – die Verluste während des Transportes machen dabei nur einen Bruchteil aus, weitaus mehr 
Tiere sterben bei den teils langen Lagerungen bei Zwischenhändlern, Exporteuren und Großhändlern5 6 7 8 9. 

Der Fang von Wildtieren für den Heimtierhandel gefährdet immer neue Arten10. Immer mehr Feldforscher 
halten inzwischen die Fundstellen für neu entdeckte Arten geheim, nachdem wissenschaftliche Veröffentli-
chungen zum gezielten Absammeln der Tiere benutzt wurden11 12.  

Der internationale Heimtierhandel ist eine Quelle für potentiell invasive exotische Arten, die heimische Arten 
verdrängen können13 14 15. Wildfänge haben dabei ein höheres Invasionspotential als gezüchtete Tiere16. 

Der Import von jährlich hunderttausenden Wildtieren birgt zudem das Risiko der Einschleppung von Krank-
heiten für Mensch und Tier (Ekto- und Endoparasiten, Chytridpilz, Brucellose, Salmonellen etc.17 18 19 20 21).  

Viele Wildtiere haben besonders hohe Haltungsansprüche, die in Privathand kaum geboten werden können. 
Tierheime sind immer öfter mit solchen Tieren konfrontiert, mit ihrer Pflege jedoch oft überfordert und bekla-
gen ebenso wie die wenigen spezialisierten Auffangstationen, dass ihre Kapazitäten längst ausgeschöpft sind. 
 
Die unterzeichnenden Verbände begrüßen vor diesem Hintergrund ausdrücklich die im Koalitionsvertrag 
vereinbarten Pläne der Regierungsparteien, den Handel mit und die Privathaltung von Wildtieren stren-
ger zu regeln. Die Verbände fordern die folgenden konkreten Schritte der Bundesregierung: 
 



Importverbot von Wildfängen  
 
 Ein Importverbot für Wildfänge entspricht dem Vorsorgeprinzip und setzt der Plünderung von Wild-

beständen für den hiesigen Heimtiermarkt ein Ende. Es rettet das Leben zahlloser Wildtiere, die wäh-
rend Fang, Zwischenlagerungen und Transport sterben, und es reduziert die Gefahr der Einschlep-
pung von Krankheiten und invasiven Arten. 

 Eine solche Maßnahme würde zudem den Import von hoch bedrohten Arten, die jedoch aufgrund der 
komplizierten Regularien noch nicht international unter Schutz gestellt sind, beenden. Darunter fallen 
auch Arten, die nur in ihrem Heimatland geschützt sind, sowie neu entdeckte Arten. Hier besteht 
dringender Handlungsbedarf, die Gesetzgebung in Deutschland und der EU nachzubessern. Ausnah-
men hiervon sind ausschließlich aus strikten wissenschaftlichen und Artenschutzgründen zulässig, Vo-
raussetzung ist eine lückenlose Dokumentation und ein Handelsverbot.  

 Wir fordern einen nationalen Vorstoß Deutschlands, um längerfristig ein Importverbot auf EU-
Ebene anzustoßen. Das seit 2009 geltende EU-Importverbot für Robbenfelle sowie das 2007 in Kraft 
getretene Handelsverbot für Hunde-und Katzenfelle wurde unter anderem dadurch ermöglicht, dass 
verschiedene Mitgliedsstaaten nationale Regelungen angekündigt bzw. bereits umgesetzt hatten.  

 Aufwertung von Zuchttieren: Das seit 2005 geltende EU-Importverbot für Vögel wildlebender Arten 
rettete seither nicht nur Millionen von Wildvögeln das Leben, es hat sich in der Praxis zudem gezeigt, 
dass letztlich auch hiesige Vogelhalter und Züchter profitierten: Statt mit Billigimporten von Wildfän-
gen aus der Natur konkurrieren zu müssen, trat eine Marktentwicklung ein, nach der sie nun ihre 
Zuchttiere zu angemessenen Preisen verkaufen konnten. Ein Importverbot für Wildfänge würde die-
sen aus Tier- und Artenschutzsicht sinnvollen Effekt auf andere Tiergruppen ausweiten. Aktuell wer-
den vielfach nachgezüchtete Eier, besonders im Reptilienbereich, entsorgt, da die Aufzucht der Tiere 
deutlich teurer wäre, als der Verkaufspreis billiger Importtiere. 

 Um ein Importverbot für Wildfänge wirkungsvoll umzusetzen, muss die Einfuhr von Zuchttieren auf 
zugelassene Zuchtbetriebe beschränkt werden. Hier könnten der US Wild Bird Conservation Act und 
die EU-Verordnung 318/2007 als Vorbild dienen. 

 
Bundeseinheitliche Regelung des Handel mit und der privaten Haltung von Wildtieren  
 
 Die Bundesregierung soll eine Positivliste von Arten entwickeln, die mit Blick auf Tier-, Natur- und 

Artenschutz sowie auf Gesundheit und öffentliche Sicherheit für den Handel, die Privathaltung und 
Zucht geeignet sind. Solche Positivlisten fordert u.a. der Dachverband Europäischer Tierärzte (FVE) in 
seinem im November 2013 veröffentlichten Positionspapier22. Der FVE betont die leichtere Handhab-
barkeit, Pflege und Vollziehbarkeit von Positivlisten im Vergleich zu Negativlisten. 

 In einigen Ländern gibt es bereits nationale Regelungen: So ist in Schweden die Privathaltung von 
Wildfängen bereits verboten. In Belgien und den Niederlanden gibt es bereits Positivlisten für die Pri-
vathaltung von Säugetieren, Listen für Reptilien sind in Vorbereitung. Auch in Dänemark, Finnland, 
Griechenland, Norwegen, Schweden und Zypern wird derzeit an Positivlisten gearbeitet23. 

 Die Haltung gefährlicher Wildtiere ist bislang nur in acht24 Bundesländern überhaupt geregelt – und 
die jeweiligen Regelungen weichen in Artenspektrum und Reichweite stark voneinander ab. Eine 
bundesweit geltende Positivliste würde diese unbefriedigende Situation ebenfalls beenden.  

 
 



Verbot des Verkaufs von Wildtieren über Tierbörsen 
 
 Auflagen für Tierbörsen sollten in einer Verordnung des Bundes rechtsverbindlich gemacht werden. 

Die bislang vorliegenden Tierbörsenleitlinien25 haben nur Empfehlungscharakter und werden häufig 
nicht umgesetzt. 

 Entsprechend der AVV zum Tierschutzgesetz26 sollte eine Tierbörsenverordnung die Teilnahme ge-
werblicher Tierhändler ausschließen. Die Tierhaltung in Zoogeschäften unterliegt strengeren Auf-
lagen27, die durch das Weiterziehen der Händler von Börse zu Börse und die häufige Unterbringung in 
kleinen Transport-/Verkaufsbehältnissen zu Lasten der Tiere umgangen werden. 

 Den Verkauf von Wildtieren auf Börsen sehen wir aus Tierschutzgründen als bedenklich an, da für 
diese Tiere die Konditionen auf Börsen (Unterbringung auf engstem Raum, Besuchergedränge etc.) 
besonders belastendend sind. 

 Es sollten rechtliche Grundlagen geschaffen werden, um Börsen einen rein regionalen Charakter zu 
geben. Ähnlich wie es zum Schutz vor der Verbreitung von Tierseuchen im Rahmen der Geflügelpest-
verordnung28 und der Binnenmarkt-Tierseuchenschutz-Verordnung29 Vorkehrungen gibt, einen Tier-
markt nur auf regionale Händler zu beschränken bzw. den Handel ins Ausland mit Gesundheitsaufla-
gen zu versehen.  
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